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Text 

Überlieferung an eine ausländische Macht 

§ 103. (1) Wer einen anderen ohne dessen Einwilligung mit Gewalt oder nachdem er seine 
Einwilligung durch gefährliche Drohung oder List erlangt hat, ebenso wer eine unmündige, geisteskranke 
oder wegen ihres Zustands zum Widerstand unfähige Person einer ausländischen Macht überliefert, ist, 
wenn der Täter oder der Überlieferte ein Österreicher ist oder sich der Überlieferte zur Zeit der Tat im 
Inland aufgehalten hat, mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren zu bestrafen. 

(2) Wird das Opfer durch die Tat keiner erheblichen Gefahr ausgesetzt, so ist der Täter mit 
Freiheitsstrafe von fünf bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 


